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Bekanntmachung 
des Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Sechsten Änderung der Satzung 

der näheren Beschlüsse des Verwaltungsrates 
zur Beihilfesatzung der Sächsischen 

Tierseuchenkasse für den Agrarsektor

Vom 27. Mai 2022

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde genehmigt hiermit die nachfolgende Sechste 

Änderung der Satzung der näheren Beschlüsse des Verwal-
tungsrates zur Beihilfesatzung der Sächsischen Tierseu-
chenkasse für den Agrarsektor.

Dresden, den 27. Mai 2022

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
Dr. Stephan Koch 
Abteilungsleiter
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Sechste Änderung der Satzung 
der näheren Beschlüsse des Verwaltungsrates 

zur Beihilfesatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse für den Agrarsektor

Vom 27. April 2022

Auf Grund von § 15 Abs. 1 des Sächsische Ausfüh-
rungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTier-
GesG) vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 386) in der jeweils 
gültigen Fassung und der Beihilfesatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse für den Agrarsektor vom 29.10.2018 
(SächsABl. 2019 Nr. 1 S. 50) hat der Verwaltungsrat der 
Sächsischen Tierseuchenkasse folgende Sechste Änderung 
der Satzung der näheren Beschlüsse des Verwaltungsrates 
zur Beihilfesatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse für 
den Agrarsektor beschlossen, die nach Genehmigung durch 
das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hier-
mit bekannt gemacht wird.

Artikel 1

Die Satzung der näheren Beschlüsse des Verwaltungs-
rates zur Beihilfesatzung der Sächsischen Tierseuchen-
kasse für den Agrarsektor vom 29. Oktober 2018 (SächsABl. 
2019 Nr. 1 S. 50), zuletzt geändert am 06.01.2021 (Sächs-
ABl. 2021 Nr. 12 S. 295), wird wie folgt geändert:

1. Näherer Beschluss des Verwaltungsrates der Säch-
sischen Tierseuchenkasse vom 29.10.2018 Tierver-
lustbeihilfe – Rinder, Schweine, Geflügel, Schafe, 

 zu Anlage 7 Nr. 1 der Beihilfe-
satzung für den Agrarsektor wird wie folgt geändert:
a) Der Abschnitt „zu Nr. 1.2 Grundsätzliche Vorausset-

zungen zur Gewährung der Beihilfe“ erhält folgende 

Fassung: „Programm des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und der Sächsischen Tierseuchen-
kasse zur Gewährung von Desinfektionsbeihilfen im 
Tierseuchenfall und Minderung von Schäden durch 
Tierverluste (Programm Desinfektions- und Tier-
verlustbeihilfe) vom 11.11.2021 (SächsABl. 2022 
Nr. 1 S. 21).“

2. Näherer Beschluss des Verwaltungsrates der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse vom 24.04.2019 Desinfek-
tionsbeihilfe – Rinder, Schweine, Geflügel, Schafe, 

 zu Anlage 7 Nr. 1 der Beihilfesatzung 
für den Agrarsektor wird wie folgt geändert:
a) Der Abschnitt „zu Nr. 1.2 Grundsätzliche Vorausset-

zungen zur Gewährung der Beihilfe“ erhält folgende 
Fassung: „Programm des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und der Sächsischen Tierseuchen-
kasse zur Gewährung von Desinfektionsbeihilfen im 
Tierseuchenfall und Minderung von Schäden durch 
Tierverluste (Programm Desinfektions- und Tier-
verlustbeihilfe) vom 11.11.2021 (SächsABl. 2022 
Nr. 1 S. 21).“

Artikel 2

Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in 
Kraft.

Dresden, den 27. April 2022

Sächsische Tierseuchenkasse 
Bernhard John 

Vorsitzender des Verwaltungsrates


